
























Bekanntmachung 

 
Bekanntmachung der Aufstellung eines Planes zur 4. vereinfachten Änderung des Be-
bauungsplanes „Am Friedhof/Sportplatz – 1. Förmliche Änderung -“ sowie Bekanntma-
chung des Änderungsbeschlusses gem. § 13 Baugesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. Juli 2014 (BGBl. I S. 954) zur 4. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes „Am Friedhof/Sportplatz – 1. Förmliche Änderung –“ der Gemeinde Havix-

beck mit Begründung  
 
Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat am 25.09.2014 die Aufstellung eines Planes zur 4. verein-
fachten Änderung des Bebauungsplanes „Am Friedhof/Sportplatz – 1. Förmliche Änderung –„ gem. 
§ 2 Abs.1 BauGB beschlossen, und zwar 
 

 Erweiterung der rückwärtigen Baugrenze des Flurstücks 867 der Flur 24 um ca. 7 m bis auf 
3 m an die südliche Grundstücksgrenze bebaubaren Fläche im Bereich des Grundstücks  
Flurstücke 440 und 1637 der Flur 14 durch Veränderung der östlichen und westlichen Bau-
grenzen.  

 
 Festsetzung zu Art und Maß der baulichen Nutzung entsprechend der südlich angrenzenden 

Fläche (WA, offene Bauweise, 1 Vollgeschoss, Grundflächenzahl 0,4 und Dachneigung 35° - 

38 °). 
 
Das Änderungsgebiet ist im nachstehend dargestellten Planausschnitt umrandet dargestellt.  
 

 

                  
 



Weiterhin hat der Rat der Gemeinde Havixbeck in seiner Sitzung am 25.09.2014 die Erweiterung 

der rückwärtigen Baugrenze des Flurstücks 867 um ca. 7 m bis auf 3 m an die südliche Grund-
stücksgrenze des im Aufstellungsbeschluss umgrenzten Grundstückes beschlossen. Ferner hat der 
Rat beschlossen, für den Änderungsbereich Art und Maß der baulichen Nutzung entsprechend der 
südlich angrenzenden Fläche festzusetzen (WA, offene Bauweise, 1 Vollgeschoss, Grundflächenzahl 
0,4, Dachneigung 35° - 38°).  
 
Des Weiteren hat der Gemeinderat die 4. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Friedhof-

Sportplatz – 1. Förmliche Änderung – „ als Satzung beschlossen.  
 
Diese Änderung ist im nachfolgend abgedruckten Änderungsplan, der Bestandteil des Beschlusses 
ist, dargestellt. 
 

 
 



 

Diese Satzungsänderung wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.September 2013 (GV.NRW.S. 878) und in Verbindung 
mit den §§ 1, 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 Baugesetzbuch bekanntgemacht. 

 
Der Änderungsplan mit Begründung wird im Bauamt der Gemeinde Havixbeck, Willi-Richter-Platz 1, 
48329 Havixbeck - Zimmer 111 - während der Dienststunden, und zwar 

 
montags bis mittwochs von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

und von 14.00 Uhr -16.00 Uhr, 
donnerstags von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

und von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr, 
freitags von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt der o.g. Änderung und die Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 
Hinweise 
1. auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1, 2 und 3 und Abs. 4 des BauGB. Diese Rechtsvor-

schriften lauten 

 
Abs 3.:„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den 

§§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Entschädigungsleistungen in Geld sind ab 
Fälligkeit mit 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs jährlich zu verzinsen.“ 

 
Abs. 4: “Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf 

des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 
 

2. auf die Vorschriften des § 215 Abs. 1 BauGB. Diese Rechtsvorschrift lautet: 

 
Unbeachtlich werden 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche  Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung     begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend , wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2 a beachtlich sind. 
 
3. auf die Vorschrift des § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung. Diese Rechtsvorschrift lautet: 

 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 

sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 



Die vorstehende Satzung mit Begründung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 
Mit dieser Bekanntmachung wird der 4. Änderungsplan zum Bebauungsplan „Am Fried-
hof/Sportplatz – 1. Förmliche Änderung -“ mit Begründung gem. § 7 Abs. 4 GO in Verbindung mit § 
13 BauGB rechtsverbindlich. 
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 

48329 Havixbeck, 30.09.2014 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 

 
 

 
 
Böse 



Begründung zur 4. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Am 

Friedhof/Sportplatz – 1. Förmliche Änderung –"der Gemeinde Havixbeck. 

 

 

1. Beschluss zur Änderung 

 

 

Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat in seiner Sitzung am 25.09.2014 beschlossen, für 

den rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Am Friedhof/Sportplatz – 1. Förmliche 

Änderung“ nach den Vorschriften des BauGB eine vereinfachte Änderung gem. § 13 

BauGB durchzuführen. 

 

2. Lage des Plangebietes 

 

Der anliegende Planausschnitt zeigt die Lage des Plangebietes mit Darstellung der 

Grenzen. 

 

3. Zweck und Inhalt der vereinfachten Bebauungsplanänderung 

 

Um dem Grundstückseigentümer im Zuge der Nachverdichtung die Möglichkeit zu bieten 

auf dem rückwärtigen Grundstück ein Wohnhaus zu errichten, wird die bebaubare Fläche 

auf dem ehemaligen Flurstück 867 der Flur 24 in südlicher Richtung um ca. 7,00 m bis 

auf 3,00 m an die südliche Grundstücksgrenze erweitert. Die Festsetzungen zu Art und 

Maß der baulichen Nutzung wird entsprechend den südlich angrenzenden Flächen (WA, 

offene Bauweise, 1 Vollgeschoss, Grundflächenzahl 0,4 und Dachneigung 35 – 38 º) 

getroffen. 

 

Durch diese Planänderung wird die Schaffung von familiengerechtem Wohnraum 

ermöglicht.  

 

4. Sonstige Belange 

 

Durch die Änderung sind sonstige Belange, die gem. BauGB bei der Aufstellung oder 

Änderung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen wären, nicht betroffen. Grundzüge 

der Planung werden nicht berührt. Die angrenzenden Eigentümer der 

Nachbargrundstücke haben ausweislich einer hier vorliegenden Einverständniserklärung – 

mit einer Ausnahme - der Planänderung zugestimmt. Träger öffentlicher Belange sind 

von der Planänderung nicht berührt. 

 

Das Verfahren zur 4. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Am 

Friedhof/Sportplatz -1. förmliche Änderung -“ erfolgt gem. § 13 BauGB. Gem. § 13 Abs. 

3 BauGB ist eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB nicht erforderlich.  

 

 

 

 

Havixbeck, den 13.10.2014 

Gemeinde Havixbeck 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag 

 

 

 

 

Böse 
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